
Restaurants, 

Gaststätten, Cafés und 

Biergärten haben 

derzeit teilweise mit 

einer Belegung von 

50% geöffnet. Mögliche 

Einschränkungen: 

Kontaktdatener-

fassung, Abstandsrege-

lungen, Hygienevor-

schriften. 

Kein Buffet oder 

Selbstbedienung 

erlaubt. Thekenservice 

untersagt.

Solange die 

Kontaktbeschrän-

kungen im Land 

Niedersachsen 

gelten 

(voraussichtlich 

05.Juni 2020) hat 

unser Zeltplatz 

für Gruppen 

jeglicher Größe 

geschlossen. 

Stellplätze sind mit 

einer Auslastung bis 

zu 50% wieder 

freigegeben. An den 

einzelnen 

Standorten ist 

ersichtlich, wie viele 

Fahrzeuge erlaubt 

sind. 

Vielen Dank für die 

Einhaltung!!!

Eine Reservierung 

ist leider nicht 

möglich!

Wohnmobilstell-

plätze1 Jugendzeltplatz2 Gastronomie3



Solange die 

Kontaktbeschrän-

kungen im Land 

Niedersachsen gelten 

(voraussichtlich 05.Juni 

2020) sind Führungen/ 

Veranstaltungen mit 

mehr als 2 Haushalten 

untersagt. 

Ein einzelner Haushalt 

kann eine Leistung 

buchen, wobei dann 

unser Gästeführer 

dem 2. Haushalt 

entspricht!

Solange die 

Kontaktbeschrän-

kungen im Land 

Niedersachsen 

gelten 

(voraussichtlich 

05.Juni 2020) sind 

Gruppenreisen 

mit mehr als 2 

Haushalten 

untersagt. 

Zur Reduzierung 

des Kontaktauf-

kommens soll der 

„Gästeumschlag“ 

reduziert werden: 

bei 

Ferienwohnungen/-

häusern durch eine 

Wiederbelegungs-

frist von mind. 7 

Tagen. 

→ Es darf nur alle 7 

Tage neu belegt 

werden!!!
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